
Türnummernerhebung - Information 
 
 
Änderung des Postgesetzes und des Meldegesetzes  
Vergabe von Türnummern für Gebäude mit mehr Wohnungen 
 
 
Aufgrund der gesetzlichen Änderungen des Postgseetzes 1997, BGBl. I Nr. 2/2006 und der da-
mit verbundenen gesetzlichen Änderungen des Meldegesetzess 1991, BGBl. I Nr. 151/20004, 
müssen alle Gebäude, die mehr als eine Wohnung bzw. einen Haushalt enthalten, mit Türnum-
mern oder eindeutigen alphanumerischen Zeichen versehen werden.  
 
Bei Gebäuden mit mehr Wohnungen ohne Türnummernzuordnung werden die Gebäudeei-
gentümer seitens der Stadtgemeinde Braunau schriftlich verständigt und ersucht, eine Türnum-
mernerhebung durchzuführen und in das Formular „Türnummernerhebung“ fehlende Daten ein-
zutragen. Dieses Formular ist nach Abschluss der Türnummernerhebung an das Stadtamt Brau-
nau zu retournieren. 
Sinnvoll bei Gebäuden mit 2 Wohneinheiten oder mehr wäre die Nummerierung beginnend mit 
den Wohnungen im Erdgeschoß mit Tür Nr. 1, 2; Wohnungen im 1. Stock mit Tür Nr. 3, 4 
usw.  
Bei Objekten mit nur 1 Wohnung entfällt diese Vorgangsweise. 
 
Die Türnummerneinführung ist eine Adresserweiterung und keine Adressänderung. Daher erhal-
ten betroffene Personen keine neue Meldebestätigung. 
 
 
 
 
Das Formular „Türnummernerhebung“ kann hier heruntergeladen werden. 
 
 
 
Informationen erhalten Sie beim Stadtamt Braunau:  
Bauabteilung – Baupolizei,  Tel. Dw. 07722/808-346, 808-349 oder 
Meldeamt   Tel. Dw. 07722/808-274, 808-272, 808-271 
 


